
könnte hinzu üUgen: welche Wohltat für die Wallfahrts⸗
beichtväter

habe früher erwähnt, daß ich bei wöchentlich 38 Beicht
ſtunden 900 Beichtleute als Durchſchnitt rechne; da kommenQAur
die Stunde Beichtkinder. Dieſe günſtige Zahl iſt nuLl deshalb
möglich, eilnach memer Schätzung en der fünfte oder vier
Eeil Oſterlinge ind

Jene Mitbrüder,E den Sakramentenempfang eifrig flegen
und vielleicht manches( den Vorwurf bren ſſen, daß 1
fruchtbares Betſchweſterntum züchten, en getroſt der Ueber
zeugung eben, daß egen und gnadenreiches praktiſches Chriſtentum
ihrer Arbeit entſprießt

auch den Beichtvätern, die Oftbeicht pflegen, fü
all ihre Mühe Eem tavſendfaches „Vergelt's Gott!“

Paſtoral⸗Fragen und ⸗FTälle.
(Zollgeſetze und Schmuggel. In Heft Nr II dieſer Zeitſchrift,

237 ſind 3Wei Beiträge ber obigen Gegenſtand veröffentlicht
worden. Da ich mich als Grenzpfarrer mit dem Studium dieſer
Frage iemlich eingehend beſchäftigt habe, glaube ich, die II.
gebrachten Ausführungen nicht bloß ＋. ſondern auch teilweiſe
korrigieren können Zuerſt will ich 3u den Ausführungen des

Artikels ber die moraliſche der Steuer⸗ und Zollgeſetze
ellung nehmen (.), ſodann noch etwas ber die moraliſche Bo⸗
urteilung unſeres gegenwärtigen Schmuggelunweſens vorbringen,

die Darlegungen des Ttitels (II.)

Der Verfaſſer des Ttitels (II „., 237— 246) tritt
entſchieden AfUr emn, daß auch die neuzeitlichen Steuergeſetze,und
zwar alle ohne Ausnahme auch die Zollgeſetze) wenigſtens iust
leg Im ewiſſen verpflichten. Hiebei ſtützt ſich neben dem Hinweis
auf die Mehrzahl der en Autoren, die für ſich hat, noch be
onders auf folgendes Argument. Er ſagt nämlich, habe noch
nie Eenen ſtichhaltigen Beweis afür gefunden, man di
Zollgeſetze Nt als Pönalgeſetze betrachten ürfe, die IMm Gewiſſen
nicht direkt verpflichten. Er ganz ungerechtfertigt, daß viele
moderne Moraliſten Wozu auch Noldin gehört zwiſchen
den direkten nd indirekten Steuern einen ſo großen Unterſchied
machen, daß ſie den eſetzen ber die tretten Steuern direkt
verpflichtende1 hingegen den eſetzen ber die indirekten Steuern
und efonders den Zollgeſetzen nUr pönalen Charakter beimeſſen
Er ſagt, keinem Theologen zu, den indirekten Steuern em



geringere Verpflichtung zuzuweiſen als den irekten,weil die indirekten
teuern tatſächli ieſelbe Bedeutung für den modernen Staats⸗

aushalt hätten Wie die twelten Steuern. Zur Beſtätigung dieſer
etzten Behauptung verweiſt auf 3Wei angeſehenemoderne Autoren
(Schindler und Mausbach). amt ommt zUum u daß den
Moraliſten nUuLr die Wahl wiſchen folgenden Gegenſätzen rig
bleibe Entweder ſind alle Steuergeſetze reme Pönalgeſetze oder alle
Steuergeſetze verpflichten direkt ewiſſen teſe Schlußfolgerung
cheint logiſch ſein.

Wenn man nun die Ausführungen Noldins ber dieſen egen⸗
an pru ich habe kein anderes Moralwerk vor mi ſo

man auch tatſächli

2. daß die Unterſcheidung, die glei
vielen anderen Moraliſten M obigen Sinne wiſchen der moraliſchen

der welten und mdirekten Steuern acht nur mangelha
begründet erſchein Er gibt ogar ſelbſt zu, daß jene Autoren
we die Anſicht vertreten, daß auch die direkten Steuern nUur
nach Art enes Pönalgeſetzes auferlegt werden, ſich auf die nämlichen
Gründe ſtützen, die für den pönalen Charakter der indirekten
Steuern vorbringt.

Trotzdem kann enn genauer unterſucht ontrete
Fälle hernimmt und miteinander vergleicht, einige beſondere Gründe
ausfindig machen Gründe, die Noldin nicht 3u en ſind

emͤme Hinterziehung indiretter Steuern, men

muggel, mit der Hinterziehung irekter Steuern nich :m allweg
auf gleiche Ufe ſtellen darf Wenigſtens woas die Zölle anbelangt

ich will hier nur auf die Zollgeſetze Rückſicht nehmen —, laſſen
ſich zwi  en dem mugge nd der Hinterziehung relter Steuern

bedeutende Unterſchiede feſtſtellen, die ver  iedene
raliſche Bewertungrechtfertigen.

Daß Hinterziehung melter Steuern, En falſches
Einbekenntnis zur Bemeſſung der Einkommenſteuer W.,
Mindereinnahme, bezw Schädigung für den Staatsſäcke bedeutet,
iſt nicht bloß eL, ſondern au für jedermann ſofort einleuchtend
Wenn man aber heimlich Waren ber die Grenze hereinbefördert,
ohne den vorgeſchriebenen Zoll Afur ezahlen, ſo edeute dies
nicht Immer Eemne Schädigung des Staatsſäckels. Zum wenigſten hat

m manchen Fällen für gewöhnliche Menſchen den Anſchein, als
Ob ol Schädigung ni vorliege, und ich afür, daß

mne Schädigung des Staatsſäckels luerum Cessans) tatſächlich
manchen Schmuggelfällen nicht vorlieg Wenn emͤNer Vor dem
H Zucker, Affee, Schokolade, CE und andere Waren, die 1

Uslan viel illiger 7* ber die Grenze hereinſchmuggelte, ſo
onnte ſich denken Wenn ich tleſe Waren nicht ſo illig ne
olh) hereingebracht hätte, ſo ſie überhaupt nicht hereinge⸗

kommen denn mit dem Zoll ſind ſie mMu er auch manchen anderen)
3 teuer; dieſem Falle aber der e auch einen Zoll



dafür bekommen. Man kann die Sache auch noch von der anderen
elte aus betrachten. Wenn in Friedenszeiten ein gewiſſes Quantum
einer Ware, die QW- Ausland bedeutend billiger Wwar, ber die Grenze
hereingeſchmuggelt wurde, ſo kann man nicht mit Sicherheit behaupten,
daß infolgedeſſen [VNi Inland das gleiche Quantum weniger
eingekauft oder von den Inlandsvorräten um das gleiche Quantum
weniger konſumiert wurde. Man kann nicht eſtimm agen Soviel
wurde hereingeſchmuggelt, alſo wurde von den Inlandsvorräten
ebenſoviel weniger eingekauft oder konſumiert. leſe Rechnung mag
in vielen Fällen ſtimmen, in vielen aber auch nicht Es iſt 10 eine
alte Erfahrung, 1e billiger das olk die Qren beſonders ſolche,
die zUur Verſchönerung und Verfeinerung des Lebens dienen m
die Hand bekommt, umſomehr wird davon konſumiert. vermute,
8 e ſich ſtatiſtiſch nachweiſen, daß die Verbilligung emer Ware
auf die Verbrauchsmenge derſelben m allgemeinen einen merklichen
Einfluß ausübt Darum der muggel, der illigere Waren
herbeiſchaffte, ni immer einen Minderkonſum QuSs den Inlands⸗
vorräten, bezw nicht immer eme Mindereinnahme des Staatsſäckels
zur Folg habe da nur vo  2 Einfuhrſchmuggel eredet, weil

bei uns rüher unter dem Ausdruck „Schmuggel“ W-i gewöhn⸗
en Leben immer nur die heimliche Einfuhr mi Zolldefraudation)
gemeint hat; von einem Ausfuhrſchmuggel, der gegenwärtig bei
uns vorherrſchend geworden iſt, habe ich m früheren Zeiten nie etwas
wahrgenommen oder davon reden gehört, obwohl ich der Schweizer
Grenze aufgewachſen bin und als Kooperator auch eine Zeitlang
der bayeriſchen Grenze ätig Wwa  8

Inſoweit aber beim Schmuggel infolge der Zolldefraudation
tatſächlich emn luerum CSSSaAaU8S für den Q herauskam, ſo geſchah
teſe Schädigung mehr ndirekt auf einem mehr oder weniger langen
Amwege, ſo daß dem olk entweder gar nicht oder nUur ganz unklar
zum Bewußtſein kam, daß et ſchließlich für den Staat em Schaden
herauskomme. Da kann ich Qus eigener Erfahrung prechen Obwohl
ich der Grenze aufgewachſen bin, habe ich doch m meiner ganzen
Jugendzeit ni davon gewußt, daß das Schmuggeln eine inder⸗
einnahme für den Qa (infolge Zolldefraudation) bedeute; erſt beim
Moralſtudium im Prieſterſeminar habe ich davon erfahren. bin
überzeugt, das Volk wu und weiß ĩiMm allgemeinen nichts davor.
Bei den direkten Steuern ingegen weiß jedermann, daß ſich dabei
nicht reme Polizeimaßregeln aus rgend welchen Gründen dee
öheren Staatsraiſon worüber ſich das gewöhnliche olk nicht
an den Kopf erbricht handelt, ſondern wirkliche Staats⸗
einnahmen.

Dazu omm noch, daß manche ö Zölle m Gegenſatz zu den
ÿtrelten Steuern nicht m erſter Linie den Zweck haben, dem Staate
Einnahmen verſchaffen, ſondern vielmehr die Intereſſen gewiſſer
wirtſchaftlicher Stände und f 957 chaften der Weinbauern,



Zuckerfabrikanten, Kartelle U. su ſchützen, was dann häufignoch dazu zUum Schaden der Allgemeinheit übertriebener eiſegeſchie
Aus dem eſagten ergibt ſich daß ſachlich wohl begründet

erſcheint, un der mRoraliſchen Bewertung der Steuergeſetze
Unterſchied machen zwi  en wetten nd undiretten Steuern Uund

den letzteren (beſonders den öllen) ene geringere Verpflichtung
eizumeſſen als den melten Steuern, ſowie Wii bei
Noldin finden

Wenn dann Heft dieſer Zeitſchrift geſagt wird: „die
Uher weitverbreitete Anſicht, daß die ＋

ter und Zollgeſetze Ur

ſeien, bringt beſonders :m der gegenwärtigen
aurigen Zeit üble Folgen und amit die neuzeitlichen Moraliſten

für das großgewordene Schmuggelunweſen der letzten onate,
bezw für den Ausverkauf unſerer Länder gewiſſermaßen verantwortlich
gemacht werden, ſo edeute dies nach Anſicht ten E
rechten Vorwurf Der profeſſionsmäßige Schmuggel wird von
allen Moraliſten als un rklärt und ſchar verurteilt,

auch nicht Wwegen der Uebertretung der Zollgeſetze, ſo doch aus vielen
anderen Gründen Uebrigens, Was kümmern ſich auch die profeſſions⸗
mäßigen Schmuggler und Schleichhändler die Theorien der
Moraliſten Die großen Schmuggler ehören aſt ausnahmslos

jener Menſchenklaſſe, die das Wort Gottes und der r verachtet
und denmorali  en Einwirkungen des Seelſorgers völlig unzugänglichiſt. Mit demſelben Recht, mit welchem die modernen Mora⸗liſten und Seelſorger für das gegenwärtige Schmuggelunweſen ver
antwortlich machen will, önnte man ſie auch für die gegenwärtige

EsUnſittlichkeit nd allſeitige Unordnung verantwortlich machen
ande ſich hiebei Unt moraliſche Krankheiten die gerade deshalb
gegenwär

—

＋

18 epidemiſch Aun ſich gegriffen aben, weil die herrſchenden

Verhältniſſe enen außerordentlich günſtigen Nährboden afur bilden.
Die Pönaltheorie der Oraliſten ezügli der Zollgeſetze kann

für unſer gegenwärtiges Schmugglertum, bezw für die Ausplünderung
Unſerer Länder ſchon deshalb nich verantwortlich gema werden,
weil die Zollgeſetze El überhaupt gar nicht Betracht kommen,
Wie WiITI IM folgenden Tei ſehen werden. Die Theſen der Moraliſten,

die ſich Unmittelbar auf die Praxis beziehen, elten natürlich UL
für normale Zeiten und Verhältniſſe, nämlich für Verhältniſſe,

die ſie bei Alifſtellung ihrer heſen IM UAge gehabt aben; fürabnormale Zeiten müſſen die Moralprinzipien gar oft, den geänderten
Verhältniſſen entſprechend, anders angewendet werden. Deshalb muß

auch das Schmuggelunweſen unſerer gegenwärtigen Zeit von Emem
anderen Geſichtspunkt Qus werden, als Wie die

Moraliſten betreff des Schmuggels ihren Moralwerken tun.
amt kommen WIIV nun zUm Teil unſerer Ausführungen



Der Verfaſſ er des Artikels im II Heft dieſer Zeitſchrift
246 — 249) hat den weſentlichen Unterſchied unſeres gegen⸗

wärtigen Schmuggels gegenüber dem Schmuggel m normalen Zeiten
(vor dem Kriege) wenig hervorgehoben. Eg muß vor a  em
wiſchen Einfuhr und Ausfuhrſchmuggel unterſchieden werden. In
Friedenszeiten unſer QU (d unſer ehemaliger Staat)
das eſtreben, möglich viel 3u exportiere und mögli wenig

Dementſprechend bezogen ſich auch die Zollgeſetze imimportieren.
en Oeſterreich hauptſächlich, wenn nicht ausſchließlich auf die Ein⸗
fuhr und die Aufmerkſamkeit unſerer Grenzzollorgane War eshalb,
wenigſtens im gewöhnlichen Verkehrsleben, UuL auf die Einfuhr 8e⸗
richtet, Wie⁰ Aus eigener Erfahrung weiß, der einmal —
ſei mit der Bahn oder mit Fuhrwerk oder Fuß
über die Grenze hinaus⸗ und wieder zurückgereiſt iſt Gegenwärtig
ingegen iſt die Aufmerkſamkeit unſerer Grenzüberwachungsorgane faſt
AL auf die Usfuhr gerichte (wenigſtens hier m innern Oetztale an
der neuen italieniſchen Grenze zwiſchen ord und Südtirol)

Ob und inwieweit un unſere en Zollgeſetze für die Einfuhr
QAus dem Uslande noch m eltung ſtehen, bezw erneuert .  oder,
den neuen Grenzen und Verhältniſſen entſprechend, durch Cue Zoll
geſetze erſetzt worden ind, iſt mir 3 wenig ekannt Daß m dieſer
Gegend das olk hierüber keinen Beſcheid weiß, könnte dem Um
ſtande zugeſchrieben werden, daß unſere nelle Grenze gegenüber dem
Königreich Italien rechtlich erſt ſeit dem Friedensdiktat von Saint
Germain (September beſteht. Die ieſigen Grenzüberwachungs⸗
Oorgane widmen infolge Weiſung von oben dem Importſchmugge
der übrigens hier Wie wohl überall nfolge unſerer tiefſtehenden
Valuta Ur gering iſt ULr wenig Aufmerkſamkeit nd hindern
denſelben Mi allgemeinen nicht, indem ſie ſagen, bei der gegenwärtigen
Notlage unſeres Landes mu man roh ſein, wenn mögli viele
Waren und Lebensmittel ins an hereinkommen. Nur den profeſ⸗
ſionsmäßigen Ausfuhrſchmugglern, die allgemein Ctann ſind, rücken
ſie auch dem Rückwege Uleibe und nehmen ihnen auch die
Waren ab, die ſie eventuell über die Grenze mit herüberbringen.
Es iſt aber hier, ſoviel ich weiß, bloß des heimlichen mportes
noch keiner abgeſtraft worden, während m früheren Zeiten der Import⸗
mugge mit ſehr en Strafen geahnde wurde. Entweder gibt

für unſere CUe Grenze noch keine Zollgeſetze oder ſie werden
Qus höheren Rückſichten einſtweilen nicht urgiert.

Per mu 3war der gegenwärtige Einfuhrſ chmuggel
ſoweit überhaupt eine Zollhinterziehung Et vorlieg m all⸗
gemeinen gleich beurteilt werden Wie der mugge den alten
Grenzen m früheren Zeiten, nämlich zUum wenigſten als eine Urch⸗
brechung eines Pönalgeſetzes. In dieſer W fällt jedoch en



ärtig dieſe Rückſicht die Gefahrärtig dieſe Rückjicht — die Gefahr einer hohen Strafe — dabei

für gewöhnliche Fälle fort. Aber auch an jenen Grenzen, für welche

ſichere Zollgeſetze beſtehen und mehr oder weniger ſtrenge durch⸗

geführt werden, muß eine Durchbrechung derſelben durch Einfuhr⸗

ſchmuggel im allgemeinen noch milder beurteilt werden als in früheren

(fnormalen) Zeiten. Unſere gegenwärtige Notlage läßt ſolche Zollgeſetze

— ſeien es nun alte oder neue — wodurch die Einfuhr an nützlichen

Waren und Lebensmitteln erſchwert wird, als ungerechtfertigt und

für das allgemeine Wohl ſchädlich erſcheinen.

Noch mehr gilt dies

von direkten Einfuhrverboten, falls ſolche vorliegen. Man denke nur

einmal an das wahrhaft ſelbſtmörderiſche Verhalten unſerer Staats⸗

regierung gegenüber Deutſchland (Bayern) und beſonders gegen

Ungarn in Bezug auf die Wareneinfuhr aus dieſen Ländern. Volks⸗

ſchädliche Geſetze verpflichten nicht zur Zahlung der auferlegten Strafe,

noch viel weniger haben ſie eine direkt im Gewiſſen verpflichtende Kraft.

Nun kommen wir noch zur Beurteilung des Ausfuhrſchmuggels,

der gegenwärtig an unſeren Grenzen große Dimenſionen erreicht und

viel Unheil angerichtet hat. Wenn man in früheren Zeiten vom

Schmuggel ſprach, dachte man immer nur an den Einfuhrſchmuggel,

womit eine Zolldefraudation verbunden war; wenn man aber jetzt

in unſeren Ländern vom Schmuggel und ſeinen großen Schäden

ſpricht, denkt man nur an den Ausfuhrſchmuggel, der in unſerer

Geldentwertung ſeine Haupturſache hat. Bei dieſem Schmuggel handelt

es ſich aber nicht um eine Zolldefraudation, weil dabei keine Zollgeſetze

in Frage kommen. Darum können auch die Theorien der Moraliſten

über die Steuern und Zollgeſetze auf unſer gegenwärtiges Schmuggel⸗

unweſen nicht angewendet werden.

Der gegenwärtige Ausfuhr⸗

ſchmuggel iſt kein Schmuggel im moralwiſſenſchaftlichen Sinne (weil

keine Zolldefraudation), ſondern etwas viel Schlimmeres, nämlich

eine Ausplünderung des eigenen Landes und Volkes aus ebenſo

ſchändlichem wie auch kurzſichtigem (ſelbſtmörderiſchem) Egoismus.

Dieſer Schmuggel iſt nicht direkt gegen den Staatsſäckel gerichtet,

ſondern vielmehr direkt gegen das Wohl der Mitmenſchen, beſonders

der ärmeren Volkskreiſe, deren Exiſtenzmöglichkeit hiedurch erſchwert

und gefährdet wird, und damit auch gegen das allgemeine Wohl

gerichtet. Darum iſt dieſer Schmuggel, ſchon vom Standpunkt des

natürlichen Sittengeſetzes aus betrachtet, durchaus verwerflich. Wenn

er auch an ſich nicht gegen die Gerechtigkeit verſtößt, ſo verſtößt er

umſomehr gegen die Nächſtenliebe, wie wohl jeder einſehen muß.

Es iſt aber auch ein geſetzliches Ausfuhrverbot vorhanden,

gegen welches dieſer Schmuggel verſtößt.

Im Staatsgeſetzblatt für

Deutſchöſterreich vom 8. Jänner 1919 wurde eine Vollzugsanweiſung

des Staatsamtes für Kriegs⸗ und Uebergangswirtſchaft veröffentlicht,

wodurch die Ausfuhr vieler Waren — z. B. Lebens⸗ und Futter⸗

mittel aller Art, Zucht⸗ und Nutzvieh, Salz, Fette und Oele aller

35 Leder 93 — Häute, und Metalle aller 231 ſ. w. — 205einer hohen Sttaſe dabei
für gewöhnliche Fälle fort. ber auch an jenen Grenzen, für welcheſichere Zollgeſetze eſtehen und mehr oder weniger ſtrenge durch⸗eführt werden, muß eine Dur  rechung derſelben durch Einfuhr⸗ſchmuggel im allgemeinen noch milder beurteilt werden als in früheren(normalen) Zeiten Unſere gegenwärtige Notlage äßt Zollgeſetzeſeien nun alte oder CUuUe wodurch die Einfuhr nützlichenWaren und Lebensmitteln erſchwer wird, als ungerechtfertigt und
für das allgemeine Wohl chädlich erſcheinen. Noch mehr gilt dies
von direkten Einfuhrverboten, falls vorliegen. Man ente nur
einmal an das ſelbſtmörderiſche Verhalten unſerer Staats⸗
regierung gegenüber Deu  an (Bayern) und beſondersUngarn m ezug auf die Wareneinfuhr Qus dieſen Ländern 8²

Geſetze verpflichten nicht zur ahlung der auferlegten Strafe,noch viel weniger en ſie eine direkt im Gewiſſen verpflichtenderNun kommen Wir noch zur Beurteilung des Ausfuhrſchmuggels,der gegenwärtig d unſeren renzen große Dimenſionen erreicht und
viel Unheil angerichtet hat Wenn man m früheren Zeiten vomSchmuggel man immer nUuLr * den Einfuhrſchmuggel,womit eine Zolldefraudation berbunden War; wenn man aber etztin unſeren Ländern Schmuggel und ſeinen großen Schädenſpricht, en man nur an den Ausfuhrſchmuggel, der m unſererGeldentwertung ſeine Haupturſache hat. Bei dieſem Schmuggel andeltſich aber nicht eine Zolldefraudation, weil C keine Zollgeſetzeuin Frage kommen. Darum können auch die Theorien der Moraliſtenber die Steuern und Zollgeſetze auf unſer gegenwärtiges Schmuggel⸗unweſen nich angewende werden. Der gegenwärtige Usfuhr⸗ſchmuggel iſt kein mugge Im moralwiſſenſchaftlichen Sinne (weilkeine Zolldefraudation), ſondern etwas viel Schlimmeres, nämlich
eine Ausplünderung des eigenen Landes nd Volkes aus ebenſoſchändlichem wWwie auch Tzſichtigem (ſelbſtmörderiſchem) Egoismus.
Dieſer Schmuggel iſt nicht direkt gegen den Staatsſäckel gerichtet,ſondern vielmehr direkt das Wohl der Mitmenſchen, beſondersder ärmeren Volkskreiſe, deren Exiſtenzmöglichkeit hiedurch erſchwertund gefährdet wird, und amt auch das allgemeine Wohlgerichtet. Darum iſt dieſer Schmuggel, chon o  — Standpunkt des
naturlichen Sittengeſetzes Qaus betrachtet, durchaus verwerflich. Wenn
er auch ſich nicht gegen die Gerechtigkeit verſtößt, ſo verſtöumſomehr gegen die Nächſtenliebe, Wwie ohl jeder einſehen mußEs iſt aber auch emn geſetzliches Ausfuhrverbot vorhanden,

welches dieſer Schmuggel verſtößt. Staatsgeſetzblatt für
Deutſchöſterreich vom 8. Jänner 1919 wurde eine Vollzugsanweiſungdes Staatsamtes für Kriegs⸗ nd Uebergangswirtſchaft veröffentlicht,wodurch die Ausfuhr vieler Waren Lebens⸗ und Futter⸗mittel aller Art, Zucht und Nutzvieh, Salz, nd ele aller

Art, er und äute, Holz und ö etalle aller A w.



eine beſondere Bewilligung geknüpft, bezw. ohne beſ ondere Dew
gung verboten wurde. Unſere Grenzüberwachungsorgane m  en
hauptſächli nach dieſer Vollzugsanweiſung vorgehen. Man wird
derſelben auch eine direkt Im ewiſſen verpflichtende 14 nicht
lei abſprechen können, da ſie vom allgemeinen Wohl gefordert
wird. Jedoch mo ich mit Rückſicht auf unſere gegenwärtige ver⸗
worrene Lage und allſeitige Geſetzesunſicherheit den Hinweis auf die
iUstitia legalis für die Praxis nicht allzuſehr betonen, ſondern viel⸗
mehr den Hinweis auf die Uunmittelbar einleuchtenden Forderungen
des natürlichen Sittengeſetzes und der chriſtlichen Nächſtenliebe m
dieſer ache in den Vordergrun ſtellen Aus dem eſagten ergibt
ſich, daß unſer gegenwärtiges Schmuggelunweſen noch viel ſchlimmer

beurteilen iſt nämlich ſchon Der 8 abgeſehen von den Folgen)
als der profeſſionsmäßige Schmuggel m normalen Zeiten.

Was aber den Tauſchhandelsſ chmuggel ö anbelangt, Wie
dieſer Gegend (Innerötztal) bisher geübt wurde, wobei die eute

diesſeits und jenſeits der Grenze Waren gegen Waren für den
eigenen Bedarf umtauſchen, ſo darf teſe Art von mugge unter

Wieden vorliegenden Verhältniſſen wohl nicht verurteilt werden.
die Verhältniſſe bisher bei uns und noch ſind, muß erſelbe
als ein notwendiges E  L werden. Von Unſeren renz  2
überwachungsorganen wird dieſer Tauſchhandel ber die Grenze ohne
Rückſicht auf irgend We Zollgeſetze ber höheren Auftrag 1
ſchweigend gedulde und nur darauf eſehen, daß nicht etwa
einem profeſſionsmäßigen Schmuggel ausartet. Und für die All⸗
gemeinhei iſt dieſer muggel auch nicht chädlich, weil 10 0  Et für
die ausgeführten Waren gleichwertige Waren eingeführt werden und
dabei zugleich einem dringenden Lebensbedürfnis der Bevölkerung
abgeholfen wird.

über die ittel zur Bekämpfung „Zum Schluſſe noch Eein Wort
unſeres gegenwärtigen Schmuggelunweſens (Cf. II H., 247)
Als etn Hauptmittel 10 als das inzige wirkſame Mittel, welches
raſch wirkt, noch retten, Wwoas retten iſt erachte
ich einen ſtarken, gut organiſierten Grenzüberwachungsdienſt, und
war beſonders an den Straßen und noch mehr den Bahnlinien,
die ber die Grenze führen aran hat bisher V meiſten gefehlt,
und Uur darum onnte das Schmuggelunweſen ſo große Dimenſionen
annehmen. Die profeſſionsmäßigen Schmuggler, beſonders die
Schmuggler gros, die moraliſchen Einwirkungen unzugänglich
ſind, können nUr mit Gewalt Mn Schranken gehalten werden. Weil
nun endlich der Grenzüberwachungsdienſt m unſerem an E  er
organiſier iſt und mmmer beſſer organiſiert wird, gebe ich mich der
Hoffnung hin, daß Wwir die ſchlimmſten Zeiten des Schmugglertums,
wenigſtens der Ausplünderung unſ eres Landes, im großen Whinter uns en



—

Daß auch die Seclſorder Wile durch das eigene Wort teils

durch die Preſſe unter Mithilfe der durch den Schmuggel am meiſten

betroffenen Volkskreiſe viel dagegen tun können und tun müſſen,

liegt auf der Hand. Beſonders wichtig erſcheint es mir, die öffentliche

Meinung auch in den Grenzgebieten dagegen mobil zu machen.

Auf das Wie will ich aber hier nicht me

hr näher eingehen; es

würde zu weit führen.

Innerötztal, 5. Auguſt 1920.

Ein Grenzrfarrer E. L.

II. (Abſolution vnn Zenſur und Dispens von Frrenularität ex

delicto.) (Vorhemerkuno: Da die „Quartalſchrift“Hefte auch in die

Hände Unberufener lommen können, ſei, um jeder böswilligen Deutung

oder argwöhniſchen Vermutung vorzubeugen, au drücklich bemerkt, daß

nachſtehender Fall fingiert iſt, um die kanoniſtiſche und moraltheologiſche

Lehre über den Gegenſtand daran zu erläutern.)

Ein Seelſorger in einer abgelegenen Pfarrei hatte das Unglück

gehabt, aus Furcht vor Infamie und zur Verhütung eines roßen Aerger⸗

niſſes einer procuratio abortus ekfectu secuto ſich ſchuldig zu machen.

Es ließ ihm endlich keine Ruye mehr im Gewiſſen und er beichtete nach

einiger Zeit einem Aushilfsprieſter. Dieſer machte ihn aufmerkſam,

daß er nicht bloß exkommuniziert, ſondern auch mehrfach irregulär ge⸗

worden ſei, daß er ihn propter easum urgentiorem wohl von der Ex⸗

kommunikation losſprechen, aber nicht von den Irregularitäten, nament⸗

lich der ob procurationem abortus, disvenſieren könne. „Ja“, ſagte der

Seelſorger, „aber von der Irregularität habe ich nichts gewußt und

nicht im mindeſten daran gedacht; ſo werde ich ihr doch nicht verfallen

ſein?“ „Trotzdem“, erwidert der Aushelfer, und da weiß ich Ihnen

nur einen Rat, weil Sie als Irregulärer keine Weiheakte vornehmen

dürfen ale im äußerſten Notfall, Sie verlaſſen auf einige Tage die Pfarre;

gehen Sie ſelber vielleicht in ein Kloſter, dort kann man Ihnen die Dis⸗

peus erteilen oder wenigſtens bald be

ſorgen. Wegen der Exkommuni⸗

kation iſt ſo alles geordnet.“

Es fragt ſich, hat der Beichtvater recht gehandelt und geraten,

und zwar: I. Konnte er ohneweiters

We Abſolution von der

Exkommunikotion erteilen?

Der can. 2350, § 1, erklärt: Procurantes abortum, Matre non

excepta, incurrunt, effectu secuto, in excommunicationem latae sen⸗

tentiae Ordinario reservatam; et si sint clerici, praeterea deponantur.

Was nun die Abſolutionsvollmacht eines gewöhnlichen Beichtvaters

betrifft, ſo hat er ſie nach can. 2254, § 1, in casibus urgentioribus. si

nempe censurae latae sententiae exterius servari nequeant sine peri-

culo gravis scandali vel infamiae, aut si durum sit poenitenti in statu

gravis peccati permanere per tempus necessarium ut Superior com-

petens provideat, tune quilibet confessarius in foro sacramentali ab

eisdem, quoquo modo reservatis, absolvere potest. Allein der Kanon

ſagt beſtimmt in dieſem Falle, in welchem ſich wohl unſer Aushilfsprieſter

ſeinem Beichtkinde befand, injuncto onere recurrendi subDaß auch die Seelſ orger Ells durch das eigene Wort, eilsdurch die Preſſe Unter Mithilfe der urch den Schmuggel am meiſtenbetroffenen Volkskreiſe viel dagegen tun können und tun müſſen,ieg auf der Hand Beſonders wichtig erſcheint mir, die öffentlicheMeinung auch un den Grenzgebieten dagegen mo machen.Auf das Wie will ich aber hier nicht mehr näher eingehenwürde weit führen
Innerötztal, Auguſt 1920 Ein GrenzofarrerII olution vnn Zenſur und Dispens von Irregularitätdelicto.) T emerkunog: Da die „Quartalſchrift“⸗Hefte auch m die

unde Unberufener kommen können, ſei, jeder böswilligen Deutungoder argwöhniſchen Vermutung vorzubeugen, au drücklich emerkt, daßnachſtehender all fingiert iſt, die kanoniſtiſche und moraltheologiſcheehre üher den Gegenſtand daran 3 erläutern.)
Ein Seelſorger In einer abgelegenen Pfarrei hatte das Unglückgehabt, aus Furcht vor Infamie und zur Verhütung eines roßen Aergerniſſes einer procuratio abortus Hfectu SeCUuto ſich chuldig 3u machen.Es leß ihm endlich keine Ruhe mehr Im Gewiſſen und EL el  Ete nacheiniger Zeit einem Aushilfsprieſter. Dieſer ma ihn aufmerkſam,daß eu nicht bloß exkommunidziert, ondern auch mehrfach irregulär ge⸗worden ſei, daß EL ihn propter Urgentiorem wobl von der Ex⸗kommunikation losſprechen, aber nicht von den Irregularitäten, nament⸗lich der 0b procurationem abortus, disvenſieren könne. ⁴5

5 agte der

Seelſorger, „aber von der Irregularität habe ch nichts gewußt und
nicht im mindeſten daran gedacht; ſo werde ich hr doch nicht verfallenſein?“ „Trotzdem“, erwidert der Aushelfer, und da weiß ich 5  hnen
Ur einen Rat, eil Sie als Irregulärer keine Weiheakte vornehmen
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Es rag ſich, hat der Beichtvater recht gehandelt und geraten,ud zwar Konnte ohneweiters die Abſolution von der
Exkommuniko tion erteilen?

Der Cal 2350, 1, erklärt: Procurantes abortum, matre non
EXCepta, incurrunt, effectu secuto, In éxCOmmunicationem latae 8SEUl-
tentiae Ordinario reservatam; et 81 sint Clerici, Praeterea deponantur.Was nun die Abſolutionsvollmacht eines gewöhnlichen Beichtvatersbetrifft, ſo hat Er ſie nach CAaII 2254, 1 IN Casibus Urgentioribus. 81
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